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Nutzungsordnung für die IT-Infrastruktur 

Präambel 

Diese Benutzungsordnung soll die möglichst störungsfreie, ungehinderte und sichere Nutzung 

der Kommunikations- und Datenverarbeitungsinfrastruktur des BBZ Dithmarschen, im 

folgenden nur BBZ genannt, gewährleisten. Die Benutzungsordnung orientiert sich an den nach 

dem Schulgesetz SH in der aktuellen Fassung gesetzlich festgelegten Aufgaben eines 

Regionalen Berufsbildungszentrums. 

Sie stellt Grundregeln für einen ordnungsgemäßen Betrieb der IT-Infrastruktur auf und regelt 

so das Nutzungsverhältnis zwischen den einzelnen Nutzern und dem BBZ. 

Das BBZ stellt für seine Nutzer die kostenlose Verwendung der Private-Cloud „Nextcloud" bereit. 

Nextcloud darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Benutzernamen dürfen nicht 

verändert werden. 

§ l Geltungsbereich

(l) Diese Benutzungsordnung gilt für die Nutzung der 

Informationsverarbeitungsinfrastruktur des BBZ, bestehend aus den 

Datenverarbeitungsanlagen, Kommunikationssystemen und sonstigen Einrichtungen zur 

rechnergestützten Informationsverarbeitung. 

(2) Für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen ist die

Geschäftsführerin des BBZ verantwortlich. Ein ordnungsgemäßer Betrieb umfasst die

l. Bereitstellung und Aufrechterhaltung eines störungsfreien und möglichst

ununterbrochenen Betriebes des Kommunikationsnetzes.

2. Koordination des Ausbaus und der Wartung des Kommunikationsnetzes.

3. Verwaltung der Adress- und Namensräume.

4. Bereitstellung von Netzwerkdiensten und zentralen Netzwerk-Servern.

5. Unterstützung der Nutzer bei der Anwendung der Dienste.

(3) Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Informations- und

Kommunikationsnetzes sowie der Datenverarbeitungssysteme kann die Geschäftsführerin des

BBZ weitere Regeln für die Nutzung der DV-Anlagen erlassen und Aufgaben an Dritte

übertragen.

§ 2 Nutzungsberechtigung und Zulassung zur Nutzung

(l) Zur Nutzung der IT-Infrastruktur des BBZ sind ohne besonderes Verfahren zugelassen:

l. Lehrkräfte, die am BBZ Dithmarschen beschäftigt sind.

2. Lehrkräfte, die sich zeitweise dienstlich am BBZ Dithmarschen aufhalten.
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